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AKINDA – Netzwerk Einzelvormundschaften 
Die Projektidee
Das Netzwerk Einzelvormundschaften AKINDA setzt sich zum Ziel, einen konkreten Beitrag für die Verbesserung der Lebenssituation unbegleiteter Minderjähriger* zu leisten. Es handelt sich um junge Flüchtlinge und Minderjährige, die ohne Eltern nach Berlin einreisten und hier leben. Die Initiative sucht und unterstützt Privatpersonen, die bereit sind, eine Einzelvormundschaft – und damit die elterliche Sorge – zu übernehmen. Die Ehrenamtlichen begleiten ihr Mündel auf seinem zumeist komplizierten, häufig hürdenreichen Lebensweg in einer fremden und nicht immer freundlichen Gesellschaft und vertreten seine Interessen. 
AKINDA widmet sich seit nunmehr  14 Jahren der Aufgabe, Ehrenamtliche als Einzelvormünder für unbegleitete Minderjährige zu akquirieren und sie in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe qualifiziert zu beraten und zu begleiten. AKINDA verfügt folglich über langjährige Erfahrungen und fachliche Kompetenzen, die in den letzten Jahren an vergleichbare Initiativen bundesweit weiter gegeben wurden. 
AKINDA ist inzwischen als eine Institution weitreichend bekannt und so gut vernetzt, dass kontinuierlich eine große Zahl engagierter Ehrenamtlicher und Fachkräfte erreicht werden. 

Die Übernahme von Einzelvormundschaften für unbegleitete Minderjährige durch Ehrenamtliche hat sich weitgehend als erfolgreich erwiesen, als eine persönliche Bereicherung nicht nur für die Mündel, sondern auch für die engagierten Bürger/innen. 

Da ein Amtsvormund in der Regel den Aufbau einer Vertrauensbeziehung zu seinem Mündel kaum verwirklichen kann, sollte folglich der Suche nach einem geeigneten Einzelvormund zukünftig größere Bedeutung beigemessen werden. 
*Anmerkung: Deutschland ist eines der wenigen Länder, in dem immer noch generell von „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“ gesprochen wird, auch wenn gar keine Flüchtlinge gemeint sind. Im internationalen Kontext werden zumeist die Begriffe „unaccompanied minors“ oder „separated children“ verwandt, von denen eine Untergruppe dann die UMF sind. Die Wahl des Begriffs „unbegleitete Minderjährige“ hat auch den Vorteil, dass der Blick vornehmlich auf die Minderjährigkeit gelegt wird und eine stärkere Differenzierung bezüglich der Migrationshintergründe und des individuellen Unterstützungsbedarfs vorgenommen wird. 
Das Profil des Trägers XENION e.V.
XENION Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e.V., der Trägerverein des Netzwerkes Einzelvormundschaft und des hier eingereichten Projektvorschlags wurde 1986 mit Sitz in Berlin gegründet. Er ist für sein Satzungsziel, der „Fürsorge für politisch Verfolgte“, als besonders förderungswürdige gemeinnützige Organisation anerkannt. Durch Zuwendungen der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales, der Europäischen Union, Brüssel, des UNHCR, Genf, der Deutschen Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe und des Europäischen Flüchtlingsfonds konnte diese anfänglich ehrenamtliche Arbeit professionalisiert und ausgebaut werden. Die Einrichtung zählt zu den ersten deutschen Zentren, die ein muttersprachliches psychotherapeutisches Beratungs- und Behandlungsangebot für traumatisierte Flüchtlinge und Folteropfer bereitstellten. 
1997 trat der Träger auch erstmals als Fürsprecher der Belange von allein eingereisten Kindern und Jugendlichen, öffentlich in Erscheinung. Insbesondere engagiert er sich seither für eine kindgerechte psychosoziale Betreuung dieser Zielgruppe. Hierzu gründete sich eine Initiativgruppe, die das Netzwerk für ehrenamtliche Einzelvormundschaften aufbaute und betreut, das Netzwerk AKINDA (Ausländische Kinder in Deutschland allein).
Zur Geschichte und Finanzierung von AKINDA

Die Aufbauphase von AKINDA seit 1997 wurde zunächst allein durch ehrenamtlichen Einsatz der Initiator/innen bewältigt. Da die Akteur/innen des Netzwerkes in der Mehrheit über langjährige professionelle Erfahrungen in der sozialen Arbeit mit unbegleiteten Minderjährigen verfügten, konnte eine qualifizierte Beratung und Begleitung der ehrenamtlichen Einzelvormünder, wenn auch nur in begrenztem Umfang, sicher gestellt werden. Allerdings zeigte sich alsbald die Notwendigkeit einer  verbindlichen professionellen Koordination

Im Jahre 1998 erklärte sich terre des hommes bereit, AKINDA durch eine jährliche finanzielle Zuwendung zu unterstützen. Des Weiteren wurden Zuwendungen von Stiftungen, unter anderem der Jugend- und Familienstiftung, und Spenden eingeworben. Die Aufgaben von AKINDA konnten nun durch professionelle Mitarbeiter/innen, zunächst auf Honorarbasis, koordiniert werden. 

Die Zahl der ehrenamtlichen Vormünder und vermittelten Mündel stieg im Laufe der Jahre stetig an, so dass AKINDA nicht selten an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeiten zu stoßen drohte. So wurden weitere Schritte in Richtung einer Professionalisierung notwendig: 

Im Jahre 2002 wurde AKINDA offiziell integrierter Bestandteil von XENION e.V..

Mit Unterstützung von terre des hommes wurden seitdem Anträge auf Förderung durch den Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) gestellt. Die erforderlichen zusätzlichen finanziellen Zuwendungen  wurden aus Mitteln des Paritätischen Landesverbandes Berlin, der Deutschen Stiftung für UNO Flüchtlingshilfe und in kleineren Anteilen von anderen Stiftungen, der Glückspirale und Spenden rekrutiert. 
AKINDA – Netzwerk Einzelvormundschaft – seine Ziele und Aufgaben

AKINDA ist ein Netzwerk freiwillig und hauptamtlich engagierter Berater/innen, die den Kontakt zwischen den Vormündern und Mündeln herstellen, mit ihren fachlichen Kenntnissen die Ehrenamtlichen unterstützen, Fortbildungsveranstaltungen organisieren bzw. durchführen, aktuelle Fachinformationen (u.a. zum Asylverfahren und Ausländerrecht, Berichte aus den Herkunftsländern der Kinder, Anforderungen an soziale und interkulturelle Kompetenzen...) zusammenstellen und weitergeben und Kontakte zu den relevanten Behörden, Jugendeinrichtungen und Beratungsstellen aufnehmen und pflegen. 
Ein besonderes Anliegen von AKINDA ist es, das bürgerschaftliche Engagement in unserer Gesellschaft sowie die Sensibilität und das Verständnis für die Situation von Flüchtlingen und Migrant/innen zu fördern. 
AKINDA vermittelt und begleitet unmittelbare persönliche Beziehungen zwischen Berliner Bürger/innen und alleinstehenden jungen Zuwander/innen und eröffnet damit Einblicke in die Lebenswelt des anderen und die Möglichkeit voneinander zu lernen, Vorurteile abzubauen und  an einer gegenseitigen Annäherung und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen aktiv mitzuwirken. 

AKINDA ist auf den Berliner Raum und das Berliner Umland beschränkt. Hier besteht eine enge Kooperation und Vernetzung mit relevanten regionalen und überregionalen Trägern und lokalen Akteuren im Rahmen der sozialen Arbeit mit Jugendlichen und Zuwanderern. Das soziale Umfeld, in dem AKINDA seinen besonderen Einsatzbereich sieht, sind:
· Orte und Anlässe, die geeignet sind, neue Vormünder zu akquirieren, insbesondere humanitäre Organisationen und Initiativen, Veranstaltungen, Medien etc..

· Institutionen, die mit allein eingereisten Minderjährigen befasst sind, insbesondere Jugendämter, Jugendhilfeorganisationen und -einrichtungen, Beratungsstellen etc..

· Hilfsorganisationen für Minderjährige und Flüchtlinge, Rechtsanwält/innen, Initiativen, mit denen eine Vernetzung sinnvoll ist oder die Unterstützung anbieten. 

Auf nationaler Ebene steht AKINDA  im Austausch mit ähnlich konzipierten Projekten z.B. in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nürnberg, die sich ebenfalls die Akquise und Beratung von Einzelvormündern für unbegleitete Minderjährige zum Ziel gesetzt haben. Eine gute bundesweite Vernetzung und sowie ein kontinuierlicher Fachaustausch werden vor allem durch die Mitgliedschaft und Mitarbeit im Bundesfachverband für unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge sichergestellt.  
Zu den Fluchtgründen unbegleiteter Minderjähriger
Die Hintergründe, die dazu führen, dass Minderjährige allein nach Deutschland einreisen, sind vielfältig. Oftmals werden sie wohl von ihren Eltern oder anderen Verantwortlichen in die Fremde geschickt, in der Hoffnung, dass sie dort Schutz, Sicherheit, bessere Bildungsmöglichkeiten und eine bessere materielle Situation vorfinden werden. Das, was die Minderjährigen zunächst gegenüber den Behörden und den zuständigen Fachkräften berichten, erweckt nicht selten den Eindruck einer stereotyp konstruierten Fluchtgeschichte. In den achtziger und neunziger Jahren war ein hoher Anteil der unbegleiteten Minderjährigen, die nach Berlin kamen,  aus Kriegs- oder Bürgerkriegsregionen, aus Angola, Somalia, Äthiopien, Eritrea, Sri Lanka und anderen asiatischen Ländern. In den vergangenen Jahren stellten zunehmend Mädchen aus afrikanischen Ländern Asylanträge wegen geschlechtsspezifischer Verfolgung. Die größte Gruppe waren vietnamesische Jugendliche, die eng eingebunden sind in die Berliner Community ihrer Landsleute. Zumeist entziehen sie sich dem Kontakt zu pädagogischen Fachkräften in den Jugendhilfeeinrichtungen und zeigen auch in der Regel kein Interesse an einer persönlichen Beziehung zu einem Vormund.  Offenkundig stehen sie unter großem Druck, Geld verdienen zu müssen. Während der vergangenen Monate reisten größere Gruppen Jugendlicher aus Guinea/Conakry nach Berlin ein. Über die Hintergründe ihrer Flucht ist AKINDA bislang wenig bekannt. Vermutlich lassen sich die Migrations- und Fluchtbewegungen unbegleiteter Minderjähriger im Kontext der transnationalen Migrationen, Netzwerke und ethnischen Communities erklären.
So unterschiedlich die Flucht- oder Migrationsgeschichten der Minderjährigen auch sein mögen. Eine Gemeinsamkeit findet sich immer wieder bestätigt: Die Kinder und Jugendlichen haben in der Regel die Entscheidung, auszuwandern und nach Deutschland einzureisen, nicht selber getroffen. Diese Entscheidung wurde fremdbestimmt, und den Betroffenen ist kaum klar, was ihnen tatsächlich bevorsteht und mit welchen beträchtlichen Belastungen und Schwierigkeiten sie rechnen müssen.

Die ehrenamtlichen Vormünder müssen sich damit abfinden, dass sie oftmals lange warten müssen, bis sie Näheres über die Lebensgeschichte ihres Mündels erfahren. Nicht selten bleibt sie ihnen für immer ein Geheimnis. 
Es ist wichtig, dass Ehrenamtliche, die eine Einzelvormundschaft übernehmen möchten, bereit sind, viel Geduld und Einfühlungsvermögen aufzubringen, und dass sie in der Lage sind, für lange Zeit die Unsicherheit und das Misstrauen ihres Mündels hinzunehmen. Befragungen zu dessen Vergangenheit und Fluchtgründen sollten sie zunächst soweit möglich vermeiden. Erfahrungsgemäß kann eine fiktive Fluchtgeschichte, die in einer Drucksituation erzählt wird, die Beziehung zwischen Vormund und Mündel langfristig belasten, zumal es den Kindern sehr unangenehm ist, ihren Vormund belügen zu müssen. Erst kürzlich hat sich eines meiner ehemaligen Mündel nach nunmehr sieben Jahren mir anvertraut. Sie hätte dies gar nicht tun müssen, aber es war ihr Bedürfnis, mir nun endlich ihre Geschichte zu erzählen, und sie tat es verzweifelt, unter Tränen. Es war keine „klassische Fluchtgeschichte“, aber nicht minder erschreckend und dramatisch. Und ich weiß, dass dies kein Einzelfall ist. 
Zur Lebenssituation unbegleiteter Minderjähriger 
Minderjährige. die allein nach Deutschland einreisen, bedürfen eines besonderen Schutzes. Ihre Verletzlichkeit beruht auf der während ihrer Entwicklungsphase stattfindenden Herauslösung aus dem sozialen Umfeld, der Trennung von der Familie, dramatischen Erlebnissen in den Herkunftsländern (Krieg, Armut, sexuelle Gewalt u.a.) und während der Flucht. Im Aufnahmeland sind die Zukunftsperspektiven der Kinder und Jugendlichen durch einen hohen Grad an Unsicherheit geprägt. Sie sind häufig wegen ihres Erfahrungshintergrundes sowie ihrer aktuellen Situation gesundheitlichen und psychosozialen Belastungen ausgesetzt. Auf Grund dieser außergewöhnlichen Verletzlichkeit sowie der internationalen Rechtsnormen im Rahmen der UN-Kinderkonvention und des Haager Minderjährigenschutzabkommens besitzen die aufnehmenden Gesellschaften den unbegleiteten Minderjährigen gegenüber eine besondere Fürsorgepflicht. 
Alleinstehende Minderjährige sind nach ihrer Ankunft in Deutschland mit einer Fülle für sie undurchschaubarer Prozeduren der diversen beteiligten Behörden konfrontiert und einem für sie zumeist wenig aussichtsreichen Asylverfahren, dessen Verlauf und Bedeutung sie kaum verstehen können und den sie als bedrohlich erleben. Zudem ist ihre Lebenssituation gekennzeichnet von häufig wechselnden Bezugspersonen und Unterkünften, eingeschränkten Bildungsmöglichkeiten und einer ungeklärten Zukunftsperspektive. 
Was brauchen die Kinder und Jugendlichen?
Angesichts einer unsicheren, für die Minderjährigen kaum durchschaubaren beängstigenden Lebenssituation ist es wichtig, ihnen verlässliche zwischenmenschliche Kontakte und Beziehungen anzubieten, die ihnen soweit möglich ein Gefühl von Sicherheit vermitteln können. 
Ein privater Einzelvormund kommt dem Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen nach einer persönlichen Ansprache durch eine kontinuierliche Bezugsperson ihres Vertrauens entgegen. Ein Einzelvormund kann in der Rolle eines stetigen Begleiters Orientierungshilfen geben, in allen aufenthalts- und asylrechtlichen Angelegenheiten unterstützend tätig werden, gemeinsam mit seinem Mündel eine kurz- und längerfristige Lebensplanung erarbeiten und bei der Integration in die Aufnahmegesellschaft oder bei der Entwicklung alternativer Perspektiven unterstützen. Ein Einzelvormund eröffnet seinem Mündel Einblicke in Lebenswelten der Aufnahmegesellschaft und vermittelt ihm Kontakte und Netzwerke, die zukünftig sehr hilfreich sein können. So werden durch diese Beziehungsnetze Jobs, Ausbildungsplätze und günstige Wohnungen gefunden. Auch nach der Volljährigkeit und Beendigung der Vormundschaft steht den Heranwachsenden eine Vertrauensperson beratend zur Seite. Erfahrungsgemäß nehmen die ehemaligen Mündel vor allem nach Beendigung der Jugendhilfe die Unterstützung  ihres einstigen Vormunds in Anspruch, zumal sie – auf sich selbst zurückgeworfen - mit einer Fülle neuer Hürden und Herausforderungen konfrontiert sind. Nicht selten wächst mit den Jahren eine emotionale Beziehung, die langfristigen Bestand hat, auch wenn der ehemalige Vormund die Familie in der Heimat nie ersetzen kann. 
Die Aufgaben des Vormunds
Alleinstehende Minderjährige haben (rechtlichen) Anspruch auf Schutz, kindgerechte Unterbringung und Betreuung, Bildung und individuelle Förderung. Viele von ihnen haben ein besonderes Schutzbedürfnis, sind in hohem Maße emotional belastet und benötigen daher den Beistand von Menschen unserer Gesellschaft, die sich für ihre Belange einsetzen. 
Da die Eltern ihren Pflichten, zum Wohle ihres Kindes tätig zu werden, nicht nachkommen können, muss der deutsche Staat diesen Schutz gewährleisten und unserer Rechtsordnung entsprechend eine Sorgerechtsvertretung sicher stellen. Die Vormundschaft orientiert sich inhaltlich am Elternrecht, d.h. der Vormund ist ausschließlich dem Wohl des Mündels verpflichtet. Das Vormundschaftsrecht wurde im Jahr 1900 im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert und hat sich in den letzten fünfzig Jahren nicht verändert. (Anm.: Ein neues Vormundschaftsrecht soll in diesem Jahr 2011 in Kraft treten.)
Die zentralen Aufgaben des Vormunds sind:

Wahrnehmung der elterlichen Sorge für das Mündel und der gesetzlichen Vertretung nach außen. Konkret befasst sich der Vormund mit folgenden Bereichen: 

· Aufenthaltsbestimmungsrecht 

· Sorge für die Gesundheit und das leibliche Wohl des Kindes und die notwendige medizinische Betreuung, die auch die Einwilligung zu Operationen beinhaltet.

· Sorge für eine adäquate Erziehung, z.B. Bestimmung der Erziehungsziele, Wahl der Betreuungseinrichtungen, Schule und beruflicher Ausbildung etc., Antragstellung auf Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beteiligung an Hilfeplanungen, z.B. den Helferkonferenzen des Jugendamtes. 

· Gesetzliche Vertretung in aufenthalts- und asylrechtlichen Angelegenheiten

· Vermögenssorge. Diese ist allerdings bei unbegleiteten Minderjährigen weniger relevant, da sie in der Regel mittellos sind. 

Zur aktuellen Situation der Vormundschaften für unbegleitete Minderjährige in Berlin

Da es eine gesetzliche Verpflichtung gibt, für unbegleitete Minderjährige einen Vormund zu bestellen, wird in Berlin für sie in der Regel während der Erstaufnahmephase ein Amtsvormund des zuständigen bezirklichen Jugendamtes bestellt. Entsprechende Ausführungsvorschriften wurden durch das Berliner Landesjugendamt für das sogenannte „Clearingverfahren“ erlassen. Erfahrungsgemäß sind die zuständigen Amtsvormünder bedingt durch ihre hohen Fallzahlen und entsprechende Arbeitsbelastung nicht in der Lage, eine Vertrauensbeziehung zu ihren Mündeln aufzubauen. 
Die aktuell in Berlin noch stark ausgeprägte Präferenz der Amtsvormundschaft steht der Intention des Gesetzgebers diametral gegenüber. Nach § 1779 Abs. 2 BGB ist die Einzelvormundschaft als vorrangig gegenüber der Amts- und Vereinsvormundschaft zu betrachten, da eine Einzelperson der Übernahme der elterlichen Sorge noch am ehesten gerecht werden kann.

Langjährige Erfahrungen haben gezeigt, dass die Amtsvormundschaft kaum geeignet ist, den individuellen Problemlagen, Ängsten und Sorgen der unbegleiteten Minderjährigen gerecht zu werden, da  sie keine individuelle, bedarfsgerechte Beziehung zu seinem Mündel aufbauen kann. 

AKINDA ist bestrebt, durch die Vermittlung einer Einzelvormundschaft eine Alternative anzubieten, die bestehenden Amtsvormünder in ihrer Arbeit nach Möglichkeit zu entlasten und die Situation der Vormundschaften im Sinne der Gesetzgeber zu verbessern. 

So ist es der Initiative des Netzwerkes in den letzten sieben Jahren gelungen, kontinuierlich  ca. 80 - 120 Vormundschaften durch  65 – 100 ehrenamtliche Vormünder zu betreuen.
In der Regel ist ein Einzelvormund für nur ein Mündel zuständig. Ausnahmen sind z.B.  die  Vormundschaften für Geschwister. In Einzelfällen übernahmen in der Vergangenheit Ehrenamtliche für mehrere Minderjährige eine Vormundschaft. Einige Minderjährige, die bereits kurz vor der Volljährigkeit standen, wurden durch eine ehrenamtliche Patenschaft betreut. 
Die Option einer persönlichen Begleitung durch einen ehrenamtlichen Einzelvormund eröffnet sich für die Minderjährigen nach der Erstaufnahmephase, also wenn sie bereits seit einigen Monaten in Berlin sind und einen Amtsvormund haben. Sie werden von Betreuer/innen in den Jugendhilfeeinrichtungen, Sozialarbeiter/innen der bezirklichen Jugendämter informiert oder Mund-zu-Mund-Propaganda anderer Jugendlicher und Landsleute. Erfahrungsgemäß werden nicht alle unbegleiteten Minderjährigen über dieses Angebot aufgeklärt. So bevorzugen einige Vertreter/innen von Jugendhilfeeinrichtungen und Jugendämtern aus nachvollziehbaren Gründen die Amtsvormundschaften, die sich in Betreuungsangelegenheiten und Hilfeplanungen kaum einmischen. Allerdings sind auch nicht alle Jugendlichen an der Vermittlung an einen ehrenamtlichen Einzelvormund interessiert oder dafür geeignet.
Wie wird man Vormund?
Die meisten Interessent/innen, die sich bei AKINDA melden, haben im Internet, in den Medien oder durch den Berliner Flüchtlingsrat über dieses Angebot erfahren. Einmal monatlich veranstaltet AKINDA einen Informationsabend, der den Anwesenden grundlegende Einblicke in die Aufgabengebiete und das Anforderungsprofil eines ehrenamtlichen Vormunds, die Situation der unbegleiteten Minderjährigen in Berlin und die Angebote von AKINDA vermittelt. Die Teilnehmer/innen, die sich für diesen ehrenamtlichen Einsatz entscheiden, werden zu einem individuellen Erstgespräch eingeladen. Die Erstgespräche haben vorrangig zum Ziel, die Eignung der Ehrenamtlichen und deren persönliches Profil zu ermitteln. Gemeinsam wird ein Aufnahmebogen ausgefüllt, in dem neben den persönlichen Daten auch besondere Kompetenzen, Wünsche und Interessen des potentiellen Vormunds erfasst werden. 
Sobald AKINDA in seiner Kartei der einen Einzelvormund suchenden Minderjährigen eine/n möglicherweise passende/n Kandidat/in gefunden hat, wird dem potentiellen Vormund die Kontaktaufnahme mit der entsprechenden Jugendhilfeeinrichtung und den zuständigen Betreuer/innen angeboten. In der Regel wird der Erstkontakt mit dem potentiellen Mündel von Betreuer/innen begleitet. Nach einer „Kennenlernphase“, die zumeist einige Wochen umfasst, sollten die ehrenamtliche Person gemeinsam mit dem/der Minderjährigen entscheiden, ob ein Antrag auf Einzelvormundschaft gestellt wird. (Erfahrungsgemäß ist es nicht sinnvoll, diese Entscheidung über eine längere Zeit hinauszuzögern). Die Ehrenamtlichen stellen nun einen formlosen Antrag bei dem zuständigen Amtsgericht. Wenn es sich um den ersten Antrag auf Übernahme einer ehrenamtlichen Einzelvormundschaft handelt, wird das Gericht eine Überprüfung des Antragstellenden veranlassen: Es wird ein erweitertes Führungszeugnis eingeholt und ein bezirkliches Jugendamt wird beauftragt, eine Eignungsprüfung vorzunehmen. Nach etwa drei Monaten werden die Ehrenamtlichen durch die zuständigen Rechtspfleger/innen offiziell zum Vormund bestallt und erhalten eine Bestallungsurkunde. Zuvor werden allerdings die betroffenen Mündel bei Gericht vorgeladen und befragt, ob sie tatsächlichen mit dieser Vormundschaft einverstanden sind. 
Anforderungen an die Vormünder

Für die Erstgespräche, bei denen die Eignung des potentiellen Vormunds ermittelt werden soll, hat AKINDA mithilfe eines Leitfadens qualitative Standards festgelegt. Demnach sind von zentraler Bedeutung die Haltung und das Selbstverständnis des/der Ehrenamtlichen. Wesentliche Kriterien für die Eignung als Vormund sind: Empathie und Respekt gegenüber dem Mündel und die Bereitschaft, die Interessen und Rechte des/r Minderjährigen in den Mittelpunkt zu stellen, (Selbst-) Reflexionsfähigkeit, Kenntnis der persönlichen und fachlichen Grenzen und Bereitschaft, zu kooperieren und fremde Hilfe hinzuzuziehen, Verantwortungsbereitschaft und Konfliktfähigkeit. Auf der fachlichen Ebene:  Kompetenz im Umgang mit Behörden, Bereitschaft, sich fachlich einzuarbeiten und mit relevanten rechtlichen Grundlagen auseinanderzusetzen. Bisweilen ist die Kooperation mit den zuständigen Betreuer/innen in den Jugendhilfeeinrichtungen konfliktträchtig, da es bezüglich der Zuständigkeiten zu Kollisionen und Missverständnissen kommen kann. Vormünder sollten folglich mit allen für das Mündel verantwortlichen Akteuren möglichst zu Beginn ihres Einsatzes klare Absprachen treffen. 
Erfahrungsgemäß ist es für die Ehrenamtlichen wichtig, ein hohes Maß an Selbstreflexion aufzubringen und sich immer wieder mit Fragen von Nähe und Distanz auseinanderzusetzen. Vor allem während der ersten Monate der Vormundschaft benötigen die Vormünder nicht selten ein hohes Maß an Frustrationstoleranz, z.B. wenn das Mündel sich immer wieder entzieht, Absprachen und Verabredungen nicht einhält und dem Vormund das Gefühl vermittelt, eigentlich überflüssig und nicht erwünscht zu sein. Die Ehrenamtlichen müssen sehr viel Geduld und Sensibilität aufbringen im Bewusstsein, dass ihre Mündel ihnen zunächst mit Misstrauen begegnen und unter Umständen unter großem Druck stehen, hin und her gerissen zwischen Forderungen, die Landsleute und Angehörige in der Heimat an sie stellen, und den Erwartungen, mit denen sie nun in der  Aufnahmegesellschaft konfrontiert sind. So stehen z.B. Jugendliche aus Bangladesch oftmals vor dem Dilemma finanzieller Verpflichtungen gegenüber ihrer Familie daheim, die sie bisweilen dazu zwingen, sich auf mehr oder weniger prekäre nächtliche Jobs einlassen zu müssen. Andererseits verlangen die Betreuer/innen und nicht zuletzt der Vormund einen regelmäßigen Schulbesuch. Hierfür haben wiederum die Angehörigen in der Heimat wenig Verständnis und machen den Jugendlichen Vorwürfe. 

Aus eigener langjähriger Erfahrung als ehrenamtlicher Einzelvormund weiß ich, dass es Jahre dauern kann, bis mein Mündel emotional in der Lage ist, sich mir vertrauensvoll zu öffnen und damit zu ermöglichen, gemeinsam eine geeignete längerfristige Lebensplanung in Angriff zu nehmen. Auch der Option einer freiwilligen Rückkehr in die Heimat sollte ich mich dann nicht verschließen und diese nicht etwa als persönlichen Misserfolg werten. 
FAZIT
Vorteile der ehrenamtlichen Einzelvormundschaften

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Einzelvormundschaften gegenüber den nach wie vor häufig bevorzugten Amtsvormundschaften diverse Vorteile haben können:
Im Unterschied zu den Amtsvormündern der Jugendämter stellen die Ehrenamtlichen eine neutrale Position sicher, die es ihnen auch ermöglicht, vorbehaltlos die Interessen ihrer Mündel gegenüber der Jugendbehörde wahrzunehmen. Sie bieten den Kindern eine kontinuierliche persönliche Beziehung an und sind  in der Regel für sie unmittelbar erreichbar. Die Ehrenamtlichen eröffnen ihrem Mündel Kontakte zu den Lebenswelten der einheimischen Bevölkerung und stärken dessen Partizipationsmöglichkeiten in der Aufnahmegesellschaft. Tendenzen der Ausgrenzung von Flüchtlingen werden effektiv verringert. 
Im günstigen Fall entwickelt sich mit den Jahren eine Vertrauensbeziehung, die auch nach der Volljährigkeit des Mündels fortbesteht und gerade dann einen besonderen Wert für die Jungerwachsenen erhält angesichts vielfältiger Herausforderungen und zu erwartenden Schwierigkeiten. Gerade dann nehmen die ehemalige Vormünder eine wichtige Funktion ein bei der weiteren Lebensplanung ihres einstigen Mündels. 
Bereicherung für die Ehrenamtlichen 
Ein wichtiges Motiv, das zur Begründung von AKINDA führte, war die Einbeziehung von einheimischen Bürger/innen und Bürgern in die Lebenssituation der unbegleiteten Minderjährigen, über die ansonsten in der Bevölkerung nur wenig bekannt ist, mit der Ausnahme von Medienberichten, die tendenziell eher eine verzerrte stereotype Wahrnehmung bedienen. Mit großer Wahrscheinlichkeit würden sie normalerweise einander nie begegnen und unmittelbar voneinander nichts erfahren.

Die Einzelvormundschaft für unbegleitete Minderjährige ist nicht nur eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, mit der Ehrenamtliche effektive Veränderungen im Leben ihres Mündels herbeiführen können. Sie beinhaltet vor allem eine persönliche Bereicherung durch den Kontakt und Austausch mit einem Menschen aus einer anderen, oftmals fremden Lebenswelt, der die eigene, vertraute Lebenswelt in vieler Hinsicht aus einer anderen Perspektive wahrnimmt. 
Durch die Beratungs- und Fortbildungsangebote von AKINDA können die Ehrenamtlichen relevante Fachkenntnisse erwerben und vertiefen. Sie erhalten die Möglichkeit, untereinander in Kontakt zu treten und sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. 
Nach langjähriger Erfahrung findet AKINDA immer wieder bestätigt, dass jede Einzelvormundschaft ein individuelles Abenteuer ist, es lässt sich nie vorhersagen, wie sie verläuft, es gibt kein typisches Muster. Auf jeden Fall bietet sich den Ehrenamtlichen eine besondere Selbsterfahrung durch eine interkulturelle Begegnung, die sie bisweilen auch an ihre Grenzen stoßen lässt und zutiefst verunsichert, für sie jedoch immer eine persönliche Bereicherung bereithält. 
